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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1978

Norm

StGB §70

Rechtssatz

Es genügt für die Annahme der Gewerbsmäßigkeit, daß die Erzielung fortlaufender Einnahmen nach den

Zielvorstellungen des Täters nur mittelbare Folge der wiederkehrenden Tatbegehung ist.
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